
Belakongo e.V.
Beitragsordnung

26. Januar 2018

(1) Jedes Mitglied des Vereins Belakongo e.V. hat den Mindestbei-
trag von 1,00 e monatlich zu entrichten.

(2) Der Beitrag ist zu Beginn jedes Kalenderjahres fällig. Falls eine
einmalige Zahlung für das ganze Jahr nicht möglich ist, kann
quartalsweise gezahlt werden. Der Beitrag kann bar bezahlt oder
auf das Konto des Belakongo e.V. überwiesen werden.

(3) Beitragsrückstand vonmehr als einem Jahr führt zumAusschluss.
Die Entscheidung darüber tri�t die Mitgliederversammlung.

Diese Beitragsordnung wurde am 20.11.2017 von der Mitgliederver-
sammlung beschlossen.
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